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sie Inhaber besonderer Betriebe und sollen das For-
mular 4 zur Beantwortung bekommen.

Frage 49: Sind den Seidenwebern, den Seiden-
windern, den Stückputzern (von Seidenstücken), welche
im Dienste eines einzigen Fabrikanten, ohne Hülfe an-
derer, zu Hause arbeiten, Heimarbeitskarten (Formular
5) abzugeben

Ja. Sobald die Merkmale für hausindustrielle
Betriebe vorhanden sind, müssen die Heimarbeitskarten
abgegeben werden und zwar auch dann, wenn nur von
einer Firma Arbeiten zur Ausführung übernommen
werden. Mit der Zählung will man gerade untersuchen,
wie viele Hausindustriebetriebe nur für eine und wie
viele für mehrere Firmen beschäftigt sind, weshalb im
Formular 5 die Frage 5 gestellt wird.

Bundesgesetz betreffend Samstagsarbeit in

den Fabriken.
Da die Kefevendumsfrist am 4. Juli d. .1. unbeniitzt

abgelaufen ist, tritt laut Beschluss des Bundesrates das

neue Gesetz, das eine Ergänzung des Fabrikgesetzes von
1877 bezweckt, am 1. Januar 1906 in Kraft.

In Zukunft darf in den dem Fabrikgesetz unterstellten
Anstalten, mit Einschluss der Reinigungsarbeiten, am
Samstag und an den Vorabenden gesetzlicher Festtage
nur 9 Stunden und keinesfalls länger als bis abends
5 Uhr gearbeitet werden. (Art. 1.) Diese Beschränkung
der Arbeitszeit darf nicht dadurch umgangen werden, dass

den Arbeitern Arbeit nach Hause mitgegeben wird.
(Art. 2.) Die Bestimmungen des Art. 1 finden keine An-
wendung auf die in Art. 12 des Fabrikgesetzes vor-
gesehenen Ilülfsarbeiten und auf Fabrikationsprozesse, für
welche ununterbrochener Betrieb (Nacht- und Sonn-
tagsarbeit, bewilligt ist. (Art. 4.)

In einem Kreisschreiben vom 14. Juli an
sämtliche Kantonsregierungen über den Vollzug des netieu
Gosetzes, macht der Bundesrat besonders auf die Aus-
nahmen aufmerksam, die im Gesetz wie folgt umschrieben
sind :

„Art. 3. Die Bestimmungen des Art. 1 finden auch
Anwendung auf solche Betriebe, welche an Sonn- und
Festtagen unterbrochen werden müssen, nachts aber fort
geführt werden dürfen. Der Bundesrat ist jedoch er-
mächtigt, für solche Betriebe, welche die Notwendigkeit
der Nachtarboit an den Vorabenden von Sonn- und Fest-
tagen nachweisen, eine Ausnahme zu gestatten.

Art. 5. Die Erteilung von Bewilligungen
für ausnahmsweise und vorübergehende Ver-
länge rung der Arbeitszeit an Samstagen und
an den Vor a bon den gesetzlicher Festtageist
bei allen Industrien zulässig, falls das
Vorhandensein einer bestimmten und zwing-
enden äusseren Veranlassung nachgewiesen
wird. Die Bewilligung darf die Dauer von
zwei Wochen nicht übersteigen.

Der Bundesrat wird ausserdem diejenigen Industrien
bezeichnen, welchen in Würdigung ihrer besonderen Be-
triebsverhältnisse Bewilligung für Verlängerung der Sams-

tagarbeitszeit auch aus andern Gründen und für eine

längere Zeitdauer erteilt werden dürfen.

Die Erteilung der Bewilligungen ist Sache der in
Art. 11, Absatz 4,des Fabrikgesetzes bezeichneten kan-
tonalen Behörden."

Im einen wie im andern Falle ist eine Gesuchstel-
lung mit zugehöriger Begründung erforderlich. Im Falle
von Art. 3 entscheidet der Bundesrat über die Bewilli-
gung, im Falle von Art. 5 entscheiden die Behörden der
Kantone, aber nur innerhalb des Rahmens derjenigen In-
dustriezweige, die der Bundesrat nach Massgabe von
Art. 2 bezeichnet haben wird.

Der Bundesrat ladet die Kantonsregierungen ein, für
ausgiebige Bekanntmachung des neuen Bundesgesetzes zu

sorgen und diejenigen Betriebsinhaber, welche auf die An-
Wendung von Art. 3 oder 5 Anspruch erheben, aufzufordern,
ihre Gesuche nebst Begründung einzureichen.

Die Eier des Bombix mori.
Die Eier der Seidenraupe sind von beinahe rundlicher

Form, in der Mitte platt und eingedrückt ; die Rundung
beträgt höchstens ein und einhalb Milllimeter. Sie sind,
vom Schmetterling gelegt, mit einer gummihaltigen Sub-
stanz überdeckt, mittelst welcher sie an den Gegenständen
festhalten, auf welche sie gelegt werden.

Die Grösse, sowie Form und Farbe ändern von einer
Rasse zur andern ; kleiner sind diejenigen weisser und
grüner chinesischer und japanischer Rassen, von denen
auf ein Gramm 1800—2000 gehen, während von denjenigen
gelber italienischer Rasse 1400—1500 zu einem Gramm
genügen ; von diesem Gewicht gehen von der Niederlegung
bis zur Oeffuung 24°/o verloren.

Zur Legezeit ist das Ei gelb ; ist es befruchtet, so
wird es nach und nach rötlich, dann aschgrau. Vor dem
Aufbrechen wechselt es wiederum die Farbe auf hellviolett
und wird endlich bei Ausschlüpfen der Raupe weisslich.
Bei den grünen Kassen bemerkt man einen Farbenton
ins hellgrüne, während die weissen Rassen mehr nach
violett hinneigen.

Das frisch gelegte Ei besteht ganz deutlich aus zwei
Teilen : der Schale und einem halb flüssigen Inhalt.
Die Schalo besteht aus einer harten durchsichtigen Haut :

durch das Mikroskop betrachtet, erscheint sie von vielen
Linien durchzogen, welche an die ursprünglichen kleinen
Zellen erinnern.

Als Eigentümlichkeit finden wir in der Schale den

Micropilus und die Luftkanäle. Der Micropilus
ist eine kleine Oeffnuug an einem Ende des Eies, durch
welche die befruchtende Flüssigkeit einen Moment vor
dem Legen desselben eingeht. Der Micropilus beginnt
an der Aussenseite mit einem kleinen Loch und endiget
an der inneren Seite mit drei (seltener mit vier) inwendig
verzweigten Gruben.

Die Schale ist durch Luftkanäle und kleine Löcher
durchzogen, die sich überall vorfinden, ausgenommen eine
kleine Strecke um den Micropilus herum ; sie dienen zur
Atraungsfunktion des Eies. Jeder Luftkanal fäugt an der
Aussenseite mit einem kleinen Loch an, welches sich ver-
kleinert, je mehr es sich der innern Oberfläche nähert.

Der Ei-Inhalt, durch das Vergrösserungsglas gesehen,
stellt zahlreiche kugelrunde Zellen dar, welche dem Eigelb
der Vogeleier ähnlich sind. Sie schweben in einer schlei-
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